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Sonntagswaschverbot

Wenn es um die Möglichkeit
geht, dass Autofahrer auch
sonntags in die Wasch anlage
fahren dürfen, zeigt sich die
Gesetzeslage in Deutschland
gespalten.  Während das über
die Feiertagsgesetze der
Bundes länder geregelte  Sonn -
tagswaschverbot in  insgesamt
acht Ländern  bereits  gelockert
oder gar aufge hoben wurde,

hält es sich unter anderem in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen noch
hartnäckig. In Sachsen zeigt sich die CDU/FDP-Landes regierung aktuell gegenüber einer Aufhe-
bung des Autowaschverbotes an Sonn- und Feiertagen aufgeschlossen und plant eine Gesetzes -
änderung. Eine positive  Entscheidung wird bereits zum Ende diesen Jahres  erwartet.

Dabei gibt es gute Gründe, das
Sonntagswaschverbot auch in

den übrigen Bundesländern zu über-
denken, denn das Verbot ist weder
zeitgemäß noch kundenorientier t.
Das Freizeit- und Mobilitätsverhalten
der Verbraucher hat sich in den letz-
ten Jahren stark verändert und der
Faktor Zeit gewinnt dabei immer mehr
an Bedeutung. Allein unter diesem
Aspekt liegt es nahe, dass das Be-
dürfnis sonntags zu waschen beim
Verbraucher am größten ist – er fährt
dorthin, wo er seinen Bedarf aus ei-
ner Hand decken kann. Das führt
auch dazu, dass der Tanktourismus
zwischen den einzelnen Bundeslän-
dern gefördert wird und Waschanla-

genbetreiber in den Ländern mit
Sonntagswaschverbot durch den
Wettbewerbsvorteil ihrer Nachbarn
benachteiligt sind.

Eine Umfrage des Bundesverban-
des Tankstellen und Gewerbliche

Autowäsche Deutschland e.V. unter
seinen Mitgliedern hat gezeigt, dass
sich die Mehrheit der Branche mit
72,5 Prozent für die Aufhebung des
Verbotes ausspricht. Die Betreiber
von Waschanlagen gehen aufgrund
der zu erwartenden stetigeren Vertei-
lung der Nachfrage und der damit ein-
hergehenden Minimierung von Warte-
schlangen an Freitagen und Samsta-
gen davon aus, dass auch die bisher

durch Wartezeiten abgeschreckten
Kunden zukünftig regelmäßiger wa-
schen. Dies bestätigen wiederum die
Betreiber, deren Anlagen sich in Bun-
desländern befinden, in denen be-
reits heute an Sonntagen gewaschen
werden darf. Hier wurden in 57,8 Pro-
zent der Waschanlagen durch die
Sonntagswäsche echte Mehrumsätze
von im Durchschnitt ca. 10 Prozent
generiert. Ein deutliches Indiz also,
dass sich die Aufhebung des Sonn-
tagswaschverbotes nicht nur positiv
auf die Kundenzufriedenheit, sondern
auch auf die wirtschaftliche Lage der
Betreiber auswirkt. „Die Erlaubnis
auch sonn- und feiertags zu waschen,
wird uns nur Vorteile bringen. Es gibt
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Warum es viele gute Gründe

für eine Aufhebung gibt

jetzt schon viele Kunden, die am
Sonntag ihr Auto bei uns waschen
möchten und  gezielt danach fragen.
Insbesondere Kunden aus dem Wohn-
umfeld werden die Sonntagswasch-
möglichkeit nutzen. Lieber heute als
morgen sonntags waschen!“ äußert
sich ein Aral-Tankstellenbetreiber aus
Sachsen zu der geplanten Gesetzes-
änderung.

Neben zahlreichen Vorteilen für
Kunden und Betreiber von Wasch-

anlagen trägt die Aufhebung des
Sonntagswaschverbotes auch zu ei-
nem besseren Umweltschutz bei. Vie-
le Autofahrer waschen ihr Fahrzeug
vornehmlich aus Zeitgründen am Wo-
chenende vor der Haustür. Dabei ver-
braucht der Handwäscher im Bundes-
durchschnitt ca. 180 bis 220 Liter
Wasser und verwendet rund 0,25 Li-
ter Reinigungsmittel pro Wäsche, was

unkontrolliert ins Erdreich oder den
Regenwasserkanal am Straßenrand
läuft (nicht zuletzt aus diesem Grund
ist die Handwäsche vor der Haustür
gesetzlich untersagt). Professionelle
Waschanlagen wie die von Aral unter-
liegen hingegen strengen Umweltauf-
lagen und arbeiten fast ausschließ-
lich mit Wasserrückgewinnungsanla-
gen, so dass der Wasserverbrauch je
nach Maschinentechnik nur bei 30
bis 80 Liter pro Autowäsche liegt. Au-
ßerdem dauert eine Autowäsche in ei-
ner Waschanlage durchschnittlich ge-
rade einmal fünf bis sechs Minuten
und lässt damit mehr Zeit für sonsti-
ge Sonn- oder Feiertagsaktivitäten als
das unerlaubte Handwaschen vor der
Haustür. So wird auch der Kritik aus
Kirchenkreisen Rechnung getragen,
dass Sonn- und Feiertage in erster Li-
nie Tage der Familie und der Besin-
nung bleiben sollen. 

Da das Waschverbot nur noch die
Hälfte der Bundesländer betrifft,

stehen die Chancen nicht schlecht,
mit gezieltem Engagement eine ein-
heitliche und flächendeckende Lö-
sung zu erreichen. Im ersten Halbjahr
2011 finden in den drei so genannten
„Verbotsländern“ Baden-Württem-
berg, Rheinland-Pfalz und Bremen
Landtagswahlen statt. Warum sollten
betroffene Betreiber von Waschanla-
gen also nicht die guten Erfahrungen
aus Sachsen aufgreifen und ihre Kon-
takte zur Lokalpolitik nutzen, um für
eine Gesetzesänderung in ihrem Bun-
desland zu werben? Dass sich Partei-
en gegenüber der Sonntagswaschpro-
blematik und guten Argumenten nicht
verschließen, haben die jüngsten Ent-
wicklungen in Sachsen ja bereits ge-
zeigt.                                        d

Nadja Brachmann, Tobias Wolny


